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Norm
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VwGG §42 Abs2 Z1;
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Rechtssatz

Was der Bundesgesetzgeber unter einer "sto;ichen Verwertung" versteht, hat er im AWG 1990 nicht de=niert. Ebenso

wenig wird die Qualität der Abfälle, die unter diese Begri>sbestimmung fallen, erläutert. In der Literatur zum AWG

1990 wird die Ansicht vertreten, es liege eine "sto;iche Verwertung" dann vor, wenn ein Abfall unmittelbar zur

Herstellung eines neuen Produktes eingesetzt werde bzw die aus einem Abfall gewonnenen Sto>e nachweislich

eingesetzt würden. Bei einer sto;ichen Verwertung müsse ein nach dem Verwertungsvorgang gewonnener Sto>

nachweislich einer zulässigen Verwendung zugeführt werden. Der gewonnene Sto> müsse ein marktfähiges Produkt

mit entsprechenden Qualitätsanforderungen darstellen (vgl Kind/List/Schmelz, AWG Abfallwirtschaftsgesetz (1999), S

102, Pkt XIII. 6 zu § 2). (Hier:

Ob es sich bei der von der Bf in der gegenständlichen Kompostierungsanlage vorgenommenen Abfallbeseitigung

tatsächlich um eine "sto;iche Verwertung" handelt, hätte der näheren Begründung - basierend auf einer

entsprechenden fachkundigen Beurteilung - bedurft.)
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